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Erhöhte Steuerabzugsmöglichkeiten durch FBP-Steuerinitiative 
Grundsätzliche Zustimmung im Landtag zu familienfreundlicheren Steuerabzügen nach FBP-Vorschlag- V U  beantragte weitere Erhöhungen 

D i e  FBP-Fraktion konnte im Landtag 
mit ihrer Steuerinitiative einen Erfolg 
verbuchen. Grundsätzlich stimmte der 
Landtag den FBP-Anträgen auf vermehr
te Abzugsmöglichkeiten zu, um die Fami
lien in steuerlicher Hinsicht etwas entla
sten zu können, doch nahm die VU-Frak-
tion noch einige weitere Änderungen vor, 
womit die Familien mit Kindern weniger 
Steuern als nach der FBP-tnitiative zu 
bezahlen haben. 

I m  Vorfeld de r  parlamentarischen Be 
handlung war  die FBP-Steuerinitiative, 
die bereits vor  de r  grossen Steuerreform 
einige Verbesserungen für  Familien mi t  
Kindern herbeiführen wollte, in recht  po
lemischer A r t  und  Weise als unsozial u n d  
familienfeindlich apostrophiert worden .  
Nach Abschluss de r  Gesetzesänderung,  
die teilweise bereits auf  das Steuerjahr  
1986 wirksam wird, lässt sich e rkennen ,  
dass die Schlagworte wie unsozial u n d  
familienfeindlich lediglich parteipoliti
sche Absichten hät ten.  

VU-Fraktion für weitere Erhöhungen 
Mit wenigen Änderungen ging die von 

de r  FBP-Fraktion vorgeschlagene Ä n d e 
rung des Steuergesetzes durch den  Land
tag, doch war  die Un ion  darauf  bedacht ,  
nach Möglichkeit noch höhere  Abzugs
möglichkeiten vorzuschlagen, u m  d e n  
Eindruck zu erwecken, sie habe  die Vor 
lage familienfreundlicher gemacht. D i e  
Zust immung zu den wesentlichsten F B P -
Anträgen ist zweifellos de r  Beweis dafür ,  
dass das Grundanliegen des FBP-Vor-
stosses, nämlich die steuerlichen Bela
stungen für  Ehepaare  gegenüber Konku-
binatspaaren und  für  Familien gegenüber  
Alleinstehenden zu senken, richtig w a r  
und  auch als richtig anerkannt  wurde .  
Die  V U  stimmte d e m  gestaffelten Haus
haltabzug (mit einer kleinen Änderung)  
ebenso zu wie den erhöhten Abzugsmög
lichkeiten für Zahnarzt-  und  Krankheits
kosten,  d e n  Prämien für die Sozialversi
cherungen wie den Ausbildungskosten 
für  Kinder  u n d  Jugendliche. 

Systemänderung durch die V U  
D a s  Bestreben d e r  VU-Fraktion,  bei 

diesen zweifellos publikumswirksamen 
Steuersenkungen möglichst nicht ins Hin
tertreffen zu geraten, sondern die O b e r 
hand  zu behalten, machte auch nicht hal t  
vor e iner  Systemänderung im geltenden 
Steuergesetz. Die FBP-Initiative ha t t e  
vorgeschlagen, Ehepaare ,  die in eheli
cher  Gemeinschaft leben,  bis zu e inem 
Betrag von 15 000 Franken mi t  d e m  einfa
chen  Steuersatz progressionsfrei zu be
steuern, unabhängig davon,  o b  die E h e 
frau erwerbstätig ist ode r  nicht. Dami t  
sollte die ausschliesslich im Haushalt  u n d  
für  die Kleindererziehung tätige Haus

frau in steuerlicher Hinsicht den erwerbs
tätigen Frauen gleichgestellt werden,  o h 
n e  dass damit eine Wertung d e r  Haus
frauenarbeit  zum Ausdruck k o m m e n  soll
te.  Demgegenüber  setzte die VU-Frak 
t ion mit ihren acht Stimmen im Landtag  
die Bestimmung durch, dass von d e r  sich 
für  Land  und  Gemeinde  ergebenden G e 
samtsteuer für  Ehegat ten,  die  in  eheli
cher  Gemeinschaft  leben, ein Abzug  von 
einem Drittel,  höchstens jedoch  1161 
Franken  gewährt  wird. Diese Bestim
mung,  die im Prinzip den gleichen Zweck  
verfolgt (und bis zu einem best immten 
versteuerbaren Einkommen auch  d ie  
gleichen Auswirkungen hat) ,  stellt j edoch  
eine Systemänderung dar,  die das  Steuer
gesetz in seiner Systematik beeinträch
tigt. 

Gestaffelter Haushaltabzug genehmigt 
Trotz  ihrer  grossen verbalen Geschüt

ze,  die von d e r  VU-Frakt ion z u r  He rab 
setzung des FBP-Vorschlages in Stellung 

gebracht worden waren,  zeigten sich 
nicht alle VU-Abgeordneten  auf  d e m  e r 
forderlichen Wissensstand. D i e  von d e r  
FBP-Fraktion vorgeschlagene Staffelung 
des Haushaltabzuges wurde  von  V U -
Fraktionssprecher H e r m a n n  Hassler zu
erst bekämpft ,  bis e r  sich sagen lassen 
musste, dass dieser Vorschlag aus d e m  
Entwurf  d e r  schubladisierten u n d  nun  
wieder hervorgeholten Gesamts teuerre
form stammt. Die F B P  wollte, so erklärte 
der  FBP-Abgeordnete  J o h a n n  Kindle,  
einige Reformen bereits vorziehen,  u m  
die Familien steuerlich zu  entlasten,  d a  
mit d e r  Verabschiedung des neuen  
Steuergesetzes wohl noch einige Zei t  ge
rechnet werden  müsse. Schliesslich wurde  
der  Haushaltabzug gemäss FBP-Vor-
schlag für  Steuerpflichtige o h n e  eigenen 
Haushalt  mit  2400 F ranken  u n d  für  
Steuerpflichtige mit Kindern in H ö h e  von 
6000 Franken  verabschiedet.  Lediglich 
für Steuerpflichtige, die o h n e  Kinder  ei
nen Haushal t  führen, wurde  d e r  Abzug  

a u f  4800 Franken (FBP-Vorschlag 3000 
Franken)  erhöht .  

N e u  hinzugekommen ist ein erhöhter  
Kinderabzug von 4000 Franken pro Kind, 
das  nicht erwerbstätig ist. Die FBP-Frak
tion hatte von diesem Vorschlag Abstand 
genommen,  weil d e r  Kinderabzug bereits 
vor  zwei Jahren  e rhöht  worden war, doch 
stimmte die FBP-Fraktion dem Unions
antrag geschlossen zu .  

Die finanziellen Auswirkungen der  
verschiedenen Abzugsmöglichkeiten wa
ren  von de r  Regierung mit 12 Millionen 
Franken (4 Millionen Franken für den 
Staat und 8 Millionen Franken für  die 
Gemeinden)  beziffert worden. A u s  de r  
VU-Frakt ion waren deshalb verschie
dentlich kritische Bemerkungen übe r  die 
Verkraftbarkeit  d e r  Steuerausfälle zu 
vernehmen gewesen, was die gleiche 
Fraktion abe r  nicht hinderte,  noch weite
r e  Abzugsmöglichkeiten vorzuschlagen, 
welche zusätzliche Ausfälle für Land  und 
Gemeinden bringen werden.  ( G . M . )  

Der Wille des Stimmbürgers ist entscheidend 
Das Initiativbegehren zum «Doppelten Ja» wird zur Volksabstimmung vorgelegt 

Das  von der «Freien Liste» mit 1309 
gültigen Unterschriften eingebrachte In-
itiativbegehren für ein «Doppeltes Ja mit 
Stichfrage» wird der Volksabstimmung 
vorgelegt. Der  Landtag sprach sich nach 
einer kontroversen Dabette über FBP-
Postulat und FL-Initiative mehrheitlich 
für das Initiativbegehren und einstimmig 
für eine Volksabstimmung aus. D i e  FBP-
Fraktion beharrte nicht auf ihrem Vor
schlag nach dem «Thurgauer-Modell», 
sondern stellte bei ihrer Entscheidung die 
Ermittlung des freien und unverfälschten 
Wählerwillens in den Vordergrund. 

FBP-Fraktionssprecher Josef Bieder
m a n n  unterstrich in seiner Erk lä rung ,  
dass die FBP-Fraktion bei ihrem Vorstoss 
für  die Ermöglichung des «Doppel ten J a»  
bewusst das Mittel des Postulates gewählt  
habe ,  u m  d e r  Regierung die Möglichkeit 
zu  geben,  e inen für unser  Land  geeigne
ten W e g  vorschlagen zu können.  I m  Vor 
dergrund stehe für  die FBP-Frakt ion d ie  
Ermit t lung des Wählerwillens in  freier 
u n d  unverfälschter Art .  Deshalb  sehe  sie 
auch  im Initiativbegehren für  ein «Dop
peltes J a  mit Stichfrage» einen gangbaren 
Weg .  

VU-Fraktion für andere Variante 
Etwas überraschend erklärten sich d ie  

VU-Abgeordne ten  zu r  Zus t immung für  

den FBP-Vorschlag im Postulat  bereit ,  
ohne  jedoch konkret  einen Ant rag  zu 
stellen. D a s  Modell mit d e r  Stichfrage, 
wie es von de r  FL-Initiative vorgeschla
gen wurde,  scheint der  Regierungspartei 
nach den Äusserungen einiger VU-Abge-
ordneten nicht ganz geheuer zu sein. 

Nachdem zuerst Beat Hasler (VU)  sich 
klar für  das  Modell mit de r  zweifachen 
Abst immung ausgesprochen hat te ,  
drückte der  VU-Sprecher  He rmann  
Hassler seine Verwunderung darüber  
aus, dass die FBP-Fraktion nicht auf  d e m  
Vorschlag ihres Postulates behar re .  

Überforderung des Stimmbürgers? 
In  e iner  längeren Erklärung setzte sich 

Landtagspräsident Dr .  Karlheinz Rit ter  
mit d e m  Abstimmungsverfahren an  sich 
und  mit d e r  gutachtlichen Äusserung des 
Staatsgerichtshofes ü b e r  die Verfassungs
mässigkeit des «Doppel ten Ja»  auseinan
der. A u s  seiner sehr  vorsichtig formulier
ten Erklärung wurde e rkennbar ,  dass e r  
sich einerseits nicht für  eine Änderung  
des Abstimmungsverfahrens in Richtung 
«Doppeltes Ja» e rwärmen kann ,  ander
seits ein grosses Fragezeichen hinter  die 
Entscheidung des Staatsgerichtshofes in 
dem von d e r  Regierung beantragten Gut 
achten setzt. Nach seiner Auffassung wä

re eine klare Beantwortung in Form von 
«Ja» oder  «Nein» bei e iner  Abst immung 
besser. Ausserdem äusserte er  seine Be
denken,  ob  die Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger bei e iner  Änderung des A b 
stimmungsverfahrens. beispielsweise 
durch eine Stichfrage, nicht überfordert  
wären. Z u d e m  stellte e r  in Frage, o b  
damit de r  Mehrheitswille klar und ein
deutig zum Ausdruck komme.  

Volksabstimmung beschlossen 
Mit neun St immen sprach sich der  

Landtag  schliesslich für  das von der  
«Freien Liste» eingebrachte Initiativbe
gehren für ein «Doppeltes J a  mit Stichfra
ge» aus. Nachdem dieser Entscheid ge
troffen war,  beauftragte de r  Landtag die 
Regierung mit Einstimmigkeit mit de r  
Durchführung einer Volksabstimmung 
übe r  das Initiativbegehren. Die Regie
rung ist nun  angehalten,  innerhalb von 
drei Monaten eine Volksabstimmung an
zuberaumen.  ( G . M . )  

Rechenschaftsbericht 
einstimmig genehmigt 

Nach eingehender  Bera tung genehmig
te der  Landtag in einer Abendsi tzung a m  
Mittwoch den Rechenschaftsbericht und 
die Landesrechnung für 1986. Die  laufen
de Haushaltrechnung weist bei Er t rägen 
von 337,3 Millionen Franken und  bei ei
nem Aufwand von 261,4 Millionen Fran
ken ein Bruttoergebnis von 75,9 Millio
nen Franken auf. Nach Berücksichtigung 
von Abschreibungen in H ö h e  von 50,2 
Millionen Franken schliesst die laufende 
Haushaltrechnung mit einem Ertrags-
überschuss von 25,7 Millionen Franken  
ab. Die vorgenommenen Abschreibun
gen umfassen die vollständige Wertbe
richtigung de r  im Berichtsjahr getätigten 
Ausgaben für Hochbauten,  Tiefbauten 
u n d  Einrichtungen mit  Einschluss de r  In
vestitionsbeiträge an Dri t te .  

In der  Investitionsrechnung stehen den 
Ausgaben von 88,2 Millionen Franken 
zufliessende Erträge von 3,9 Millionen 
Franken gegenüber,  was ein Netto-Inve-
stitionsvolumen von 84,3 Millionen Fran
ken ergibt. Z u r  Deckung des Ausgaben
überhanges s tehen aus den Mitteln d e r  
Selbstfinanzierung buchmässige Er t räge  
von 74,2 Millionen Franken  zur  Verfü
gung. Die  Investitionsrechnung schliesst 
damit mit e inem Fehlbetrag von 10,1 Mil
lionen Franken ab.  während das Budget  
noch mit  e inem Aufwandüberschuss von 
2 Millionen Franken  gerechnet hatte.  Al
lerdings sind in diesem Fehlbetrag auch 
die Erhöhung  des Dotationskapitals de r  
Landesbank sowie die Kapitalzuschüsse 
an die Gasversorgung enthal ten.  

Bevor de r  Landtag die Beratung de r  
einzelnen Posit ionen de r  Lanäesrech-
nung vornahm, äusserten sich d e r  Präsi
dent  d e r  Geschäftsprüfungskommission, 
Alfons Schädler (VU) ,  de r  VU-Frak-
tionssprecher H e r m a n n  Hassler sowie de r  
FBP-Äbgeordnete  Johann  Kindle zum 
Ergebnis de r  Rechnung.  Auch  Regie
rungschef Hans  Brunhar t  n a h m  e ine  
Wertung des Jahresergebnisses aus  seiner 
Sicht vor, wobei e r  vor  allem a u f  die 
Ausgabendisziplin der  Regierung hin
wies. 

Johann  Kindle (FBP)  wies in seinem 
Votum darauf  hin, dass die d e m  Land  
zufliessenden Erträge wiederum e rheb
lich angestiegen seien: Zwischen 1984 
u n d  1986 ist bei den Steuern und  Abga
b e n  eine Steigerungsrate u m  45,6 Millio
nen Franken ode r  u m  26,5 Prozent  fest
zustellen. 

Fragen der Forschungs- und Hochschulpolitik 
Tagung der Schweizerischen Hochschulkonferenz im Fürstentum Liechtenstein 

(pafl) - Vaduz ist Tagungsort einer 
zweitägigen Plenarversammlung der 
Schweizerischen Hochschulkonferenz, 
die am Donnerstag begann und heute mit 
einer reichbefrachteten Tagesordnung 
weitergeführt wird. Die  Konferenz steht 
unter dem Vorsitz von Regierungsrat 
Ernst Rüesch aus St. Gallen. 

Währenddem gestern die Revision d e s  
Hochschulförderungsgesetzes und  d ie  
schweizerische Hochschulplanung 1988 
bis 1991 im Rahmen  einer  ersten Ärbei ts-
sitzung behandelt  wurden,  s teht  au f  d e m  
Trak tandum de r  zweiten Arbeitssitzung, 
die heute  vormittag abgehalten wird, u n 
te r  anderem eine Information über  d ie  
Ergebnisse de r  Voranmeldungsaktion 
1987 in de r  Medizin sowie die For 
schungs- u n d  Hochschulpolitik aus d e r  
Sicht des Schweizerischen Nationalfonds. 
Die  Tei lnehmer de r  Hochschulkonferenz 
waren gestern Donnerstag Gäste  d e r  R e 
gierung bei einem gemeinsamen Abend
essen. Z u m  Abschluss de r  Konferenz 
empfängt seine Durchlaucht Prinz Niko

laus von Liechtenstein die Gäste  aus  d e r  
Schweiz heute  auf  Schloss Vaduz .  

D ie  Beschlüsse u n d  Empfehlungen d e r  
Schweizerischen Hochschulkonferenz, in 
de ren  Aufgabenbereich die Koordinat ion 
zwischen den schweizerischen Hochschu

len u n d  die Bearbei tung von  Hochschul
fragen fällt, sind auch für  Liechtenstein 
von einiger Bedeutung,  s tudieren doch 
zur Zei t  rund  230 Liechtensteinerinnen 
und  Liechtensteiner an Schweizer Hoch
schulen. 

Wichtige Aufgabe der Landeskirche 
Der Landtag trat a u f  die Vorlage f ü r  Kultusbeiträge ein 

Gestern hielten die Mitglieder der Schweizerischen Hochschulkonferenz ihre Jahres
tagung in Vaduz ab. Die Versammlung fand im Vaduzer Rathaussaal statt. Die 
Teilnehmer an der Konferenz waren auch Gast der Regierung bei einem Abendessen 
und bei einem Empfang a u f  Schloss Vaduz durch S. D. Prinz Nikolaus. 

D i e  Absicht der Regierung, der rö-
inisch-katholischen Kirche als Landeskir
che künftig einen Kultusbeitrag von 0,5 
Millionen Franken für die Erfüllung ihrer 
Aufgaben im überpfarreilichen Bereich 
auszurichten, stiess im Landtag auf Zu
stimmung. D i e  Regierungsvorlage wurde 
v o m  Parlament, nachdem die Absicht 
grundsätzlich Zustimmung gefunden hat
te ,  in erster Lesung in Behandlung gezo
gen. Aufgeworfen wurde auch die Frage, 
ob  nicht auch andere kirchliche Gemein
schaften in den Genuss solcher Beiträge 
kommen könnten. 

Gegen  den  Regierungsantrag,  jährlich 
einen Betrag in H ö h e  von 0,5 Millionen 
Franken an die römisch-katholische Kir
che für  ihre Arbei ten  im seelsorgerischen 
Bereich, in de r  Jugend-  und Bildungsar
bei t  sowie anderen  über t ragenen Aufga
b e n  auszurichten, gab  es in de r  Eintre
tensdebatte keine Einwände.  Hingegen 
verlangten einige Abgeordnete  de r  V U -
Fraktion ein Organigramm und eine Fi
nanzplanung des Dekanats .  Es  komme  
zuwenig deutlich zum Ausdruck,  meinte 
e t w a  d e r  VU-Abgeordne te  Dr .  Helmuth  
Mat t ,  für welche Zwecke  das  Geld  genau 
ausgegeben werde. Die  praktisch mit 
d e m  gleichen Wort laut  vorgetragenen 
Einwände vermittelten den Eindruck, als 
o b  jemand ein Interesse haben könnte ,  
die Struktur des Dekanates  in Frage zu 
stellen. 

Fundier te  Vo ten  zur  Situation d e r  Kir
che  in d e r  heutigen Ze i t  gaben  die F B P -
Abgeordneten  E m m a  Eigenmann,  D r .  
Die ter  Walch u n d  Josef  Biedermann a b ,  
die  sich geschlossen für  die staatliche U n 
terstützung de r  Kirche aussprachen. E m 
m a  Eigenmann wies in diesem Zusam
menhang  auf  die  neuen  Fo rmen  de r  Seel
sorge hin und  unterstrich die Bedeutung  
d e r  kirchlichen Arbei t  in unserer  Gesell
schaft. Josef  Biedermann hob  die finan
zielle Sicherheit mit  den  staatlichen Bei
t rägen hervor,  die d e r  Kirche eine Basis 
für  ihre Arbei t  geben würde. Dr .  Die te r  
Walch schliesslich ersuchte u m  die Prü
fung der  Frage, ob  nicht auch andere  
kirchliche Gemeinschaften in den  Genuss  
staatlicher Beihilfen kommen  könnten .  

Regierungschef-Stellvertreter Dr .  H e r 
ber t  Wille gab in seiner Antwor t  au f  die  
verschiedenen Fragen und Anregungen 
zu verstehen,  dass die Vorlage den  eigen
ständigen Charakter  de r  Kirche unter 
streiche. Mit d e m  Kultusbeitrag werde  
die Staatskirche verstärkt in die Lage  ver
setzt, ihre geänderte Rolle wahrzuneh
men.  E r  verwahrte sich jedoch dagegen ,  
d e m  Dekana t  enge Vorschriften ü b e r  die  
Verwendung de r  Beiträge zu machen .  
D e m  Staat stehe es nicht an,  in e iner  
kirchlichen Organisation Einfluss aus
üben zu wollen. 

Weitere Beiträge zu  den Kultusbeiträgen 
im Inneren der heutigen Ausgabe. 


